
Der Betreiber hat in regelmä-
ßigen Zeitabständen alle An-
lagenteile unter Beachtung 
der Betriebsanleitung und 
behördlicher Auflagen auf 
ihre Funktionsfähigkeit zu 
überprüfen. Abweichungen 
von den Sollwerten und Be-
triebsstörungen sind unver-
züglich zu beseitigen. Dar-
über hinaus können regelmä-
ßige Wartungsarbeiten vor-
geschrieben werden.  

 Das Modul Kleinkläranla-
genverwaltung des IGM 
bietet Ihnen die ideale Unter-
stützung.  IGM ermöglicht 
Ihnen die GIS-gestützte  
Verwaltung und Überwa-
chung Ihrer Anlagen , so-
wohl aus Sicht des Betrei-
bers als auch der Genehmi-
gungsbehörde. Alle anfallen-
den Vorgänge werden zeit-
lich sowie sachlich erfasst 
und  verwaltet. Insbesondere 
die Nachweisführung wird 
optimiert. Durch die GIS-
Anbindung  sind zudem 
räumliche Analysen mög-
lich. Die Einbindung in Be-
wirtschaftungsplanungen zur 
EU-WRRL ist so auf ideale 
Weise gesichert. Mit dem 
Einsatz von IGM optimiert 
der Nutzer seine Ressourcen. 
Das spart nicht zuletzt Zeit 
und Geld und sichert so den 
entscheidenden Vorsprung. 

gen zur Abwasserklärung 
bedürfen einer Einzelbeurtei-
lung durch die zuständige 
Behörde. Hierzu gehören 
auch Abwasserteiche und 
Pflanzenkläranlagen.  

Voraussetzung ist im Regel-
fall eine Vorklärung des Ab-
wassers. In Pflanzenkläranla-
gen wird Abwasser einem 
mit Sumpfpflanzen besetzten 
Boden- oder Wasserkörper 

zugeführt und durch Mikro-
organismen und die Filter-
wirkung des Bodens gerei-
nigt.  

Betrieb und Wartung   

 Die Anlagen sind so zu 
betreiben und zu warten, daß  

• alle Anlagenteile, die der 
regelmäßigen Wartung 
bedürfen, gut zugänglich 
sind;  

• Belästigungen und Gefähr-
dungen der Umwelt ver-
mieden werden;  

• die Funktion der Anlage 
nicht beeinträchtigt oder 
gefährdet wird;  

• das für die Einleitung vor-
gesehene Gewässer nicht 
über das erlaubte Maß hin-
aus belastet oder nachteilig 
verändert wird.  

Der Schutz der Gewässer ist 
eine zentrale Aufgabe der 
Umweltpolitik. Hierzu zählt 
die ordnungsgemäße Abwas-
serbeseitigung, die sich am 
ehesten durch zentrale Abwas-
serbeseitigungsanlagen reali-
sieren lässt. In schwach struk-
turierten ländlichen Gebieten 
ist aber aufgrund der langen 
Wege und spezieller baulicher 
Anforderungen an Kanalisati-
onsanlagen eine 
zentrale Beseiti-
gung ökonomisch 
oft nicht vertret-
bar. Hier sorgen 
dezentrale Klein-
kläranlagen für 
wirksamen Ge-
wässerschutz. Zu 
einer ordnungs-
gemäßen Klein-
kläranlage gehört 
heute mindestens 
eine mechanische 
oder teilbiologi-
sche Vorbehand-
lung und eine 
b i o l o g i s c h e 
Nachrein igung 
(DlN 4261). Für 
Kleinkläranlagen 
nach DIN 4261 werden heute 
überwiegend Anlagen aus 
vorgefertigten Bauteilen mit 
amtlichem Prüfzeichen ver-
wendet. Der Prüfbescheid er-
setzt nicht die erforderlichen 
Genehmigungen, befreit je-
doch die Behörden von der 
Verpflichtung, die Brauchbar-
keit für den vorgeschriebenen 
Verwendungszweck im ein-
zelnen zu prüfen. Die mecha-
nische Vorbehandlung des 
Abwassers kann in Mehrkam-
mer-Absetzgruben nach DIN 
4261 erfolgen.  

Kleinkläranlagen mit Abwas-
serbelüftung bieten gegenüber 
der Untergrundverrieselung 
und den Filtergräben eine grö-
ßere Betriebssicherheit und 
bessere Reinigungsleistung. 
Als Kleinkläranlagen mit Ab-
wasserbelüftung gelten nach 
DIN 4261 Tropfkörper-, 
Tauchkörper und Belebungs-
anlagen. Sonstige Einrichtun-
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Vorgaben durch zuständige Wasserbehörde
-Kleinkläranlage als Übergangs- oder Dauerlösung
-Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht
-Einleitung in Fließgewässer oder Grundwasser

Planung der Anlage
Sollte durch fachkundiges Ingenieurbüro erfolgen

Genehmigung durch zuständige Wasserbehörde:
Einholung wasserrechtliche Genehmigung der Kläranlage bei Einzelanlage
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch das DlBt bei Serienfertigung

Einholung wasserrechtliche Erlaubnis (für die Einleitung)

Bau der Anlage

Anlagenbetrieb im 
Rahmen der 

Genehmigung und 
Selbstüberwachung

Schlammentsorgung
durch Gemeinde 

oder als Ausnahme
durch Landwirtschaft

Fremdwartung
durch Abschluß

eines 
Wartungsvertrages

Instandsetzung
je nach Bedarf

durch Beauftragung
Dritter
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Nutzung des integrierten Gewässermanagement (IGM) spart Zeit und Geld: 

ESRI, ArcView, das ESRI-Logo und das 
ArcView-Logo sind eingetragene Warenzei-
chen der ESRI Geoinformatik GmbH. Win-
dows und das Windows-Logo sind eingetrage-
ne Warenzeichen der Microsoft Corporation. 
Andere Marken- und Produktnamen sind 
Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. 
Änderungen bleiben ohne vorherige Ankündi-
gung vorbehalten. 

Deutschland 
ESRI Geoinformatik GmbH 
Ringstraße 7 
D-85402 Kranzberg b. München 

Schweiz 
ESRI Geoinformatik AG 
Beckenhofstrasse 72 
CH-8006 Zürich 
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Die GIS-Schnittstellen sind 
optimiert für ArcView®. 

Kontakt: 


